
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

111-13 Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz (SächsVwOrgG) 
 

1. Aktualisierung 2011 (1. Januar 2011) 
 
 
Das Sächsische Verwaltungsorganisationsgesetz wurde durch Art. 1 Nr. 8 des Sächsischen Verwal-
tungsneuordnungsgesetzes v. 29. Januar 2009, SächsGVBl. S. 138, mit Wirkung vom 1. Januar 2011 wie 
folgt geändert: 
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§ 13  Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit 

(1) Im Geschäftsbereich des Staatsministeri-
ums für Wirtschaft und Arbeit sind nachgeordnet 

1. dem Staatsministerium für Wirtschaft und 
Arbeit unmittelbar 
a) das Sächsische Oberbergamt, 
b) das Autobahnamt Sachsen, 

2. den Regierungspräsidien die Straßenbau-
ämter. 

(2) Das Autobahnamt Sachsen und die Stra-
ßenbauämter nehmen die in den jeweiligen Fach-
gesetzen beschriebenen Aufgaben wahr. Das 
Sächsische Oberbergamt nimmt insbesondere die 
Aufgabe des Vollzugs des Bergrechts wahr. 
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§ 13  Aufbau und Aufgaben im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit 

(1) Dem Staatsministerium für Wirtschaft und 
Arbeit sind unmittelbar nachgeordnet 

1. das Sächsische Oberbergamt, 
2. der Staatsbetrieb für Eich- und Messwe-

sen, 
3. das Landesamt für Straßenbau. 
 
 
(2) Das Landesamt für Straßenbau und der 

Staatsbetrieb Mess- und Eichwesen nehmen die 
in den jeweiligen Fachgesetzen beschriebenen 
Aufgaben wahr. Das Sächsische Oberbergamt 
nimmt insbesondere die Aufgabe des Vollzugs des 
Bergrechts wahr. 
 

 
 


